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Rechtsprechung 
 
 
784: Beginn der Verjährungsfrist für die Rückerstattung zu Unrecht bezogener 
Leistungen  
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 15. Dezember 2010, 9C_611/2010; 
Entscheid in französischer Sprache)  
 
(Art. 35a Abs. 2 BVG)  
 
Ab Oktober 1997 arbeitete Dr. C. für das Heim Y. und war deswegen bei der 
Vorsorgestiftung A. versichert. Die IV-Stelle des Kantons Waadt sprach C. ab dem 1. Mai 
2002 eine ganze IV-Rente zu. Die Stiftung A. teilte ihm mit, er habe ab dem 1. August 2002 
Anspruch auf eine ganze Invalidenrente der beruflichen Vorsorge. Mit Schreiben vom 18. 
Oktober 2005 wandte sich die Stiftung A. an die IV-Stelle und verlangte eine Kopie des IV-
Dossiers. Aus den von der IV-Stelle übermittelten Dokumenten ergab sich, dass der 
Versicherte seine Tätigkeit als Psychiater wieder aufgenommen hatte (in Teilzeit und als 
Selbstständigerwerbender).  
 
Mit Verfügung vom 1. Mai 2006 hob die IV-Stelle die bis dahin dem Versicherten ausbezahlte 
ganze Invalidenrente mit Wirkung auf den 1. Juli 2006 auf, mit der Begründung, dass die 
Arbeitsunfähigkeit im Rahmen seiner selbstständigen Tätigkeit als Psychiater nur noch 20 % 
betrage. Die Stiftung A. mahnte C. mit Schreiben vom 26. Februar 2007 vergeblich an, ihr 
den Betrag von 103'233 Fr. (plus Verzugszinsen) zu überweisen. Das entsprach dem Betrag 
einer halben Rente für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2004 sowie einer 
ganzen Rente für die Periode vom 1. Januar 2005 bis zum 30. April 2006. Deshalb leitete die 
Stiftung A. am 29. März 2007 ein Betreibungsbegehren gegen C. ein, worauf dieser Rechts-
vorschlag erhob. Zudem klagte sie beim Versicherungsgericht des Kantons Waadt auf 
Rückerstattung der für die erwähnten Perioden zu Unrecht bezahlten Leistungen. C. schloss 
auf Abweisung des Begehrens und berief sich dabei namentlich auf Verjährung. Mit Urteil 
vom 10. Juni 2010 entschied das kantonale Gericht, dass die vor dem 29. März 2006 
entstandenen Forderungen, deren Rückzahlung die Stiftung A. verlangte, verjährt waren. Die 
Stiftung A. erhob Beschwerde gegen dieses Urteil und verlangte dessen Aufhebung. Ihrer 
Ansicht nach waren die Forderungen auf Rückerstattung der zu Unrecht ausbezahlten 
Leistungen nicht verjährt.  
 
Artikel 35a BVG zur Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen hat folgenden 
Wortlaut:  
 

«
1

Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Von der Rückforderung kann 
abgesehen werden, wenn der Leistungsempfänger gutgläubig war und die Rückforderung zu 
einer grossen Härte führt.  
 
2

Der Rückforderungsanspruch verjährt mit Ablauf eines Jahres, nachdem die Vorsorge-
einrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber mit Ablauf von fünf Jahren seit der 
Auszahlung der Leistung. Wird der Rückforderungsanspruch aus einer strafbaren Handlung 
hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist 
massgebend.»  
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Im vorliegenden Rechtsstreit geht es um die Frage, ab welchem Zeitpunkt die 
beschwerdeführende Stiftung von der Tatsache, dass der Beklagte eine Tätigkeit als 
selbstständigerwerbender Psychiater aufgenommen hatte, und zwar in einem Umfang, der 
jeglichen Anspruch auf eine (ganze) Invalidenrente ausschloss, Kenntnis hatte oder hätte 
haben müssen. 
 
Das kantonale Gericht hatte das massgebende Datum auf Oktober 2005 festgelegt, das 
heisst auf den Moment, als die Beschwerdeführerin das IV-Dossier erhalten hatte, aus 
welchem hervorging, dass der Beklagte die stufenweise Aufnahme einer beruflichen 
Tätigkeit gemeldet hatte.  
 
Den Erwägungen des kantonalen Gerichts kann jedoch gemäss Bundesgericht nicht gefolgt 
werden. Aus dem Reglement der beschwerdeführenden Einrichtung ergibt sich nämlich klar, 
dass diese eine umhüllende Kasse ist, welche die obligatorische berufliche Vorsorge 
durchführt. Im Bereich des Obligatoriums der beruflichen Vorsorge kann jedoch keine 
Leistung erbracht werden, solange der Anspruch auf eine IV-Rente nicht anerkannt ist (BGE 
123 V 269 Erw. 2c S. 273). Die Art. 23 ff. BVG, welche den Anspruch auf eine Invalidenrente 
regeln, basieren auf der wiederholt von der Rechtsprechung bestätigten Grundsatz-
entscheidung, wonach eine Rente der obligatorischen beruflichen Vorsorge von der 
Zusprechung einer Invalidenrente der 1. Säule abhängt und deren Entwicklung folgt, und 
dies gemäss dem von den IV-Stellen mit Abschluss ihrer Abklärungen festgehaltenen 
Sachverhalt. Nach dem klar ausgedrückten Willen des Gesetzgebers soll die Vorsorge-
einrichtung die Invalidität, das heisst deren Eintritt und spätere Entwicklung, nicht selber 
bemessen (BGE 133 V 67 Erw. 4.3.2 S. 68; 132 V 1 Erw. 3.2 S. 4). Deshalb muss im 
Hinblick auf die Regeln der Verjährung, beziehungsweise der Verwirkung, davon ausge-
gangen werden, dass eine Vorsorgeeinrichtung den Revisionsentscheid der IV-Stelle 
abwarten können soll, bevor sie sich zur Festlegung oder Änderung des Invaliditätsgrades 
äussert beziehungsweise eine Betreibung einleitet oder Klage erhebt. Jede andere Lösung 
liesse Zufallsfaktoren einen zu grossen Spielraum, was im Hinblick auf die Rechtssicherheit 
nicht hingenommen werden kann. Der Revisionsentscheid der IV-Stelle vom 1. Mai 2006 
stellt folglich den Beginn der Verjährungsfrist dar; diese ist deshalb durch das Betreibungs-
begehren der Beschwerdeführerin vom 29. März 2007 gültig unterbrochen worden, womit 
diese ihren Rückforderungsanspruch wahren konnte. 


